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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.06.1982

Norm

ZPO §240 Abs1 B

ZPO §595 idF vor SchiedsRÄG 2006

Rechtssatz

Bei behauptetem Erlöschen des Schiedsvertrages wegen einverständlicher Aufhebung kann die Klage vor dem

staatlichen Gericht erhoben werden. In das Recht einer Partei auf ein Verfahren vor dem vereinbarten Schiedsgericht

würde auch durch eine unrichtige Behauptung der anderen Partei, der Vertrag sei einverständlich aufgehoben worden,

nicht eingegri en, weil das ordentliche Gericht nur über den auf die Behauptung des Klägers gegründeten Anspruch

zu entscheiden hat.
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